
die in ihrer Art und Schwere mit den verabredeten gleichwertig sind, angenommen (BGH
NStZ-RR 2005, 71 [72]; NStZ 2005, 261 [262]; 2010, 33 [34]). Im vorliegenden Fall billigte F
den Messereinsatz. Es ist davon auszugehen, dass die Zufügung der Verletzungen vom Tatplan
umfasst war. Ob allein die Zufügung leichter Stichwunden vereinbart wurde oder auch andere
lebensgefährliche Verletzungen noch im Rahmen des Tatplanes liegen, lässt sich dem Sach-
verhalt nicht entnehmen. Einerseits könnte eine Zurechnung mit den naheliegenden Abwei-
chungen begründet werden, andererseits ist in dubio pro reo von einem aliud auszugehen.

VI. §§ 255, 22, 23 I, 251 StGB
In Betracht kommt ferner eine Strafbarkeit des F nach §§ 255, 22, 23 I, 251 StGB.

Dazu ist grundsätzlich ein sich auf das eingesetzte Nötigungsmittel erstreckender Vorsatz
des Mittäters und wenigstens Leichtfertigkeit bezüglich der Todesfolge erforderlich. Hier lässt
sich ein Exzess ebenfalls annehmen, da F zwar den Messereinsatz billigte, ein Einverständnis
hinsichtlich der Zufügung lebensgefährlicher Verletzungen dem Sachverhalt aber nicht ent-
nommen werden kann. Eine Strafbarkeit des F nach §§ 255, 22, 23 I, 251 StGB scheidet damit
aus.

D. GESAMTERGEBNIS UND KONKURRENZEN
A hat sich nach §§ 253 I, III, 22, 23 I, 253 IV 2 Alt. 1 StGB und § 253 I, IV 2 Alt. 1 StGB
strafbar gemacht, die in Tatmehrheit (§ 53 I StGB) zueinander stehen.

U hat sich nach §§ 255, 250 II Nr. 1 Alt. 2, 22, 23 I StGB in Tatmehrheit mit §§ 212 I, 211 I
StGB strafbar gemacht. Wegen klarer Zäsur tritt die mitverwirklichte gefährliche Körperverlet-
zung nach §§ 223 I, 224 I Nr. 2. Alt. 2, 4 StGB durch die ersten Stiche nicht hinter §§ 211, 212
StGB zurück.

F hat sich nach §§ 255, 250, 25 II, 22, 23 I StGB in Tateinheit mit §§ 223 I, 224 I Nr. 2 Alt.
2, 4, 25 II StGB strafbar gemacht.
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& SACHVERHALT
In der kreisfreien Stadt S werden die Abfallentsorgungsarbeiten durch deren Eigenbetrieb E
ausgeführt. E führt die Restabfälle der Anlage der G-GmbH zu, wo sie verbrannt werden. Am
Stammkapital der G-GmbH ist S zu 10% beteiligt. 90% des Stammkapitals hält die E-GmbH,
deren Alleingesellschafterin wiederum die S ist. Für die mit der Vernichtung des Restmülls
verbundenen Arbeiten zahlt S der G-GmbH die vertraglich vereinbarten Verbrennungsent-
gelte. 2009 kam es zu einer Erhöhung der Verbrennungsentgelte um 50%. Hintergrund waren
Investitionen der G-GmbH, mit deren Hilfe die Anlage ausgebaut wurde, um auch Restmüll-
aufkommen außerhalb des Entsorgungsgebietes der S verbrennen zu können. Das Ziel, auch
diese Entsorgungsgebiete einzubeziehen, ist im Gesellschaftervertrag der G-GmbH fixiert.

Mit einer Mitte 2009 verfahrensrechtlich ordnungsgemäß durch die Gemeindevertretung
beschlossenen Satzungsänderung erhöhte S in § 5 der Satzung die Gebühren um 50%.
Begründet wurde die Erhöhung mit dem Hinweis auf die Erhöhung der Verbrennungsentgelte.
Weiter wurde in § 10 der neuen Satzung ein unterschiedlicher Gebührenansatz für Abfall aus
privaten Haushalten und „sonstigen Entsorgungsbereichen“ festgesetzt. Für Privathaushalte
wurde der Gebührenbetrag nunmehr aus einer „Grundgebühr privat“ und aus einer „Leis-

* Der Verfasser Heyen war bis 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Europäische Verwaltungsgeschichte an der
Universität Greifswald. Der Verfasser Collin ist Referent am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am
Main und Privatdozent an der Universität Greifswald. Die Verfasserin Spiecker gen. Döhmann ist Inhaberin des Lehrstuhls für
Öffentliches Recht, insbesondere für Informations-, Datenschutz- und Telekommunikationsrecht am Zentrum für angewandte
Rechtswissenschaft (ZAR) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Bei der Klausur handelt es sich um eine leicht über-
arbeitete Version von Fall 16 des Werkes Heyen/Collin/Spiecker gen. Döhmann, 40 Klausuren aus dem Verwaltungsrecht, 10.
Aufl. 2011.
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tungsgebühr privat“ gebildet. Für die Grundgebühr wurde ein fixer Jahresbetrag gebildet.
Dessen Höhe richtete sich nach der Zahl der für eine selbstständige Haushaltung geeigneten
Räume. Danach wurde für kleine Wohnungen eine Grundgebühreneinheit festgelegt, mit
wachsender Größe der Wohnungen wuchs die Zahl der Grundgebühreneinheiten. Eine ähn-
liche Struktur galt für den sonstigen Entsorgungsbereich. So richtete sich die Höhe der Grund-
gebühr für Gewerberäume nach der Nutzfläche. Eine Gewerbefläche bis 40 qm entsprach
einer Grundgebühreneinheit, mit wachsender Nutzfläche kamen weitere Einheiten hinzu. Die
Bemessung der Leistungsgebühr entsprach der für Privathaushalte: in beiden Fällen richtete sie
sich nach der zu entsorgenden Abfallmenge. Pro Grundgebühreneinheit musste eine Müll-
normtonne mit einem Fassungsvermögen von 80 l bereitgehalten werden. Die Grundgebühr
pro Grundgebühreneinheit für Privathaushalte entsprach dem doppelten Betrag einer ent-
sprechenden Grundgebühr für den sonstigen Entsorgungsbereich. Zur Begründung wurde
darauf verwiesen, dass bei Privathaushalten nach den bisherigen Erfahrungen wesentlich mehr
Müll anfällt als im gewerblichen Bereich.

A ist Eigentümerin eines Wohngrundstücks in S. Sie meint, die für die Verbrennungsanlage
getätigten Investitionen würden die Gebührenerhöhung nicht rechtfertigen. Außerdem ist sie
mit den unterschiedlichen Gebührenansätzen für Privathaushalte und sonstige Gebühren-
pflichtige nicht einverstanden. S weist dagegen darauf hin, dass die Stadt bei der Gebührenfest-
legung einen umfassenden Gestaltungsspielraum in Anspruch nehmen könne. Auch sei zu
berücksichtigen, dass die Abfallentsorgung vom Eigenbetrieb E wahrgenommen werde, für
welchen betriebswirtschaftliche Erwägungen leitend sein müssten. Engagiere sich die Kom-
mune aber wirtschaftlich, stünden die Erzielung von – dem Kommunalhaushalt zugutekom-
menden – Gewinnen und die Vertragstreue gegenüber anderen Unternehmen im Vordergrund.

Beurteilen Sie die Rechtmäßigkeit der §§ 5 und 10 der Gebührensatzung! Gehen Sie dabei davon aus,
dass die rechnerischen Ansätze für die investitionsbedingte Gebührenerhöhung zutreffend sind.

Legen Sie der Beurteilung folgende Vorschriften eines Ausführungsgesetzes des Landes X zum KrWG
(KrWG-AG) zugrunde! (Weitere abfallrechtlichen Vorschriften der Länder haben außer Betracht zu
bleiben!)
„§ 4 I: Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes sind die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise.

§ 8: Die Entsorgungsträger können zur Deckung der Kosten der Abfallentsorgung nach den Vorschriften
des Gesetzes über kommunale Abgaben vom (…) Gebühren erheben.“

& LÖSUNG

A. ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGE
Ermächtigungsgrundlage für die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung ist § 8
KrWG-AG.

B. FORMELLE RECHTMÄßIGKEIT

I. Zuständigkeit
Verbandszuständig ist gem. § 4 I KrWG-AG S als Entsorgungsträger. Organzuständig für die
Festlegung von Gebühren ist die Gemeindevertretung als Satzungsgeber, da kommunale
Abgaben (zu denen Gebühren zu zählen sind) nur aufgrund einer Satzung erhoben werden
dürfen (§ 2 I 1 BWKAG; Art. 2 I 1 BayKAG; § 2 I 1 BbgKAG; § 2 I 1 HKAG; § 2 I 1 M-
VKAG; § 2 I 1 NKAG; § 2 I 1 NRWKAG; § 2 I 1 RhPfKAG; § 2 I 1 SKAG; § 2 I 1
SächsKAG; § 2 I 1 LSAKAG; § 2 I 1 SchlHKAG; § 2 I ThürKAG). Im vorliegenden Fall hat
die Gemeindevertretung gehandelt.

II. Verfahren
Die einschlägigen Verfahrensvorschriften sind laut Sachverhalt beachtet worden.

III. Form und Anzeige
Die Anforderungen an die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung sind laut
Sachverhalt erfüllt. Dem Anzeigeerfordernis ist ebenfalls Rechnung getragen.

C. MATERIELLE RECHTMÄßIGKEIT
Die Satzungsbestimmungen sind rechtmäßig, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Er-
mächtigungsgrundlage erfüllt sind und auch in sonstiger Hinsicht kein Verstoß gegen höher-
rangiges Recht vorliegt. Zweckmäßigerweise wird bei der Prüfung zu trennen sein zwischen
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